
Niedersächsische Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) 
- Planfeststellungsbehörde - 

Gemeinde Cappeln (Oldenburg) 

  
Gemeinde Essen (Oldenburg) Gemeinde Garrel 
  
NLStBV, Ersatzbekanntmachung für die Gemeinde Groß-
enkneten (gem. Planungssicherstellungsgesetz) 

Gemeinde Lastrup 

  
Stadt Cloppenburg Stadt Friesoythe 

Hannover, den 16.08.2023 

Gemeinsame öffentliche und ortsübliche Bekanntmachung  
gemäß § 27 UVPG i. V. m. § 74 Abs. 4 und 5 VwVfG  

Planfeststellungsverfahren für den Neubau und den Betrieb der 380-kV-Leitung Conne-
forde – Cloppenburg – Merzen (LH-14-325), Planfeststellungsabschnitt 3: Umspannwerk 
(UW) Garrel Ost - UW Cappeln West sowie Rückbau der bestehenden 220-kV-Leitung 
(LH-14-206) von Mast 125 (Höhe UW Garrel Ost) bis Mast 150 (UW Cloppenburg Ost) 

Mit Planfeststellungsbeschluss (Beschluss) der Niedersächsischen Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr (NLStBV) vom 14.08.2023 – Aktenzeichen 4150-05020-85 ist der Plan 
für das Planfeststellungsverfahren für den Neubau und den Betrieb der 380-kV-Leitung Conne-
forde – Cloppenburg – Merzen (LH-14-325), Planfeststellungsabschnitt 3: Umspannwerk (UW) 
Garrel_Ost – UW Cappeln_West gemäß den §§ 43 ff. des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) 
in Verbindung mit den §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) festgestellt 
worden. 

1. Der verfügende Teil des Beschlusses lautet im Wesentlichen: 

1.1. Feststellung des Plans 

Der Plan für das oben genannte Vorhaben wird nach Maßgabe der Änderungen, Inhalts- und 
Nebenbestimmungen, Zusagen und Vorbehalte festgestellt. 

1.2. Plan 

Der festgestellte Plan umfasst 18 Ordner mit den darin näher bezeichneten Anlagen. 

1.3. Wasserrechtliche Entscheidungen und Konzentrationswirkung  

Der Beschluss beinhaltet sämtliche wasserrechtlichen Entscheidungen (vgl. § 19 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG)) und nach anderen Gesetzen erforderlichen Genehmigungen für das Vor-
haben (§75 Abs. 1 VwVfG). 

1.4. Nebenbestimmungen und Hinweise 

Der Beschluss ist mit Inhalts- und Nebenbestimmungen und Hinweisen (zu Vorbehalte, allge-
meine Nebenbestimmungen, Natur- und Landschaftsschutz/Artenschutz, Bodenschutz, Forst-
wirtschaft, Immissionsschutz, Belange der Grundeigentumsbetroffenen sowie der Landwirt-
schaft, Wasserwirtschaft, Straßen und Wege, Landesvermessung, Denkmalschutz, sonstige 
Nebenbestimmungen zur Baudurchführung und zu Wartungsarbeiten, Belange der Leitungs-
träger, eingeschlossene Erlaubnisse und öffentlich-rechtliche Genehmigungen (naturschutz-
rechtliche Genehmigungen, forstrechtliche Genehmigung, Verkehr, denkmalrechtliche Geneh-
migung), wasserrechtliche Erlaubnis, Zusagen der Vorhabenträger, Entscheidungen über Ein-
wendungen, sofortige Vollziehbarkeit, Kostenentscheidung) verbunden. 

1.5. Entscheidung über Äußerungen, Forderungen, Hinweise und Anträge 

In dem Beschluss ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Äußerungen, Forderungen, Hinweise 
und Anträge entschieden worden. 

2. Die Rechtsbehelfsbelehrung lautet: 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage 
beim zuständigen Bundesverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig, gemäß § 6 Satz 
1 BBPlG i. V. m. Nr. 6 der Anlage (zu § 1 Abs. 1) Bundesbedarfsplan i. V. m. § 50 Abs. 1 Nr. 
6 VwGO erhoben werden. Eine Klage wäre gegen die Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr, Göttinger Chaussee 76A, 30453 Hannover zu richten. 



Der Planfeststellungsbeschluss gilt, soweit eine Ersetzung der Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung erfolgt, nach § 74 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 Satz 3 VwVfG gegenüber den-
jenigen, die Einwendungen erhoben haben, den Vereinigungen und den übrigen Betroffenen 
mit dem Ende der zweiwöchigen Auslegungsfrist als zugestellt. 

Gemäß § 43e Abs. 1 Satz 1 EnWG hat die Anfechtungsklage gegen diesen Planfeststellungs-
beschluss keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wir-
kung der Anfechtungsklage gegen den Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 Satz 1 
Alt. 1 VwGO kann nur innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Planfeststellungsbe-
schlusses an das oben genannte Gericht gestellt und begründet werden. Treten später Tatsa-
chen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung rechtfertigen, so kann der durch 
diesen Planfeststellungsbeschluss Beschwerte einen hierauf gestützten Antrag nach § 80 Abs. 
5 Satz 1 Alt. 1 VwGO innerhalb einer Frist von einem Monat stellen. Die Frist beginnt in dem 
Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von den Tatsachen Kenntnis erlangt. 

3. Auslegung und ortsübliche Bekanntmachung 

Eine Ausfertigung des Beschlusses mit Rechtsbehelfsbelehrung und eine Ausfertigung des 
festgestellten Plans werden in der Zeit vom 

23.08.2023 bis zum 05.09.2023 (einschließlich) 

unter dem Titel „380-kV-Ltg CCM PFA 3 UW Garrel_Ost - Cappeln_West“ auf der Inter-
netseite der NLStBV 

https://planfeststellung.strassenbau.niedersachsen.de/overview 

zur allgemeinen Einsicht veröffentlicht. Die Auslegung der Unterlagen wird gemäß § 3 Abs. 1 
Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt. 

Daneben können die Unterlagen nach § 3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG als zusätzliches Informati-
onsangebot bei den folgenden Gemeinden eingesehen werden: 

Gemeinde Cappeln (Oldenburg), Am Markt 3, 49692 Cappeln (Oldenburg), im Zimmer 3, 
während der Dienststunden, montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr, montags bis 
mittwochs von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr oder 
nach vorheriger Terminabstimmung. Diese kann telefonisch unter der Nummer 04478/9484-0 
oder unter der E-Mail-Adresse gemeinde@cappeln.de erfolgen. 

Die Einsichtnahme während der Dienststunden ist ohne vorherige Terminabstimmung und 
ohne vorherige Anmeldung möglich. 

Gemeinde Emstek, Am Markt 1,49685 Emstek, Bauamt, im Zimmer 02.13, während der 
Dienststunden, montags bis donnerstags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr, freitags von 08.30 Uhr 
bis 12.00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr und donnerstags von 14.30 
Uhr bis 18.30 Uhr oder nach vorheriger Terminabstimmung. Diese kann telefonisch unter der 
Nummer 04473/948429 oder unter der E-Mail-Adresse sandra.herzog@emstek.de erfolgen. 

Die Einsichtnahme während der Dienststunden ist ohne vorherige Terminabstimmung und 
ohne vorherige Anmeldung möglich. 

Gemeinde Essen (Oldenburg), Marktstraße 5, 49632 Essen (Oldenburg), Bauamt, Erdge-
schoss der Außenstelle des Rathauses, während der Dienststunden, montags bis freitags von 
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags 
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr oder nach vorheriger Terminabstimmung. Diese kann telefonisch 
unter der Nummer 05434/8811 oder unter der E-Mail-Adresse b.zumbraegel@essen-oldb.de 
erfolgen. 

Die Einsichtnahme während der Dienststunden ist ohne vorherige Terminabstimmung und 
ohne vorherige Anmeldung möglich. 

Gemeinde Garrel, Hauptstraße 15, 49681 Garrel, Bauamt, Zimmer 3.12, während der allge-
meinen Dienststunden, montags bis freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und montags bis 
donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr oder nach vorheriger Terminabstimmung. Diese 

https://planfeststellung.strassenbau.niedersachsen.de/overview
mailto:gemeinde@cappeln.de
mailto:sandra.herzog@emstek.de
mailto:b.zumbraegel@essen-oldb.de


kann telefonisch unter der Nummer 04474/899-18 und 04474/899-20 oder unter der E-Mail-
Adresse fuhler@garrel.de erfolgen. 

Die Einsichtnahme während der Dienststunden ist ohne vorherige Terminabstimmung und 
ohne vorherige Anmeldung möglich. 

Gemeinde Großenkneten, Markt 1, 26197 Großenkneten, im Zimmer 205, während der 
Dienststunden, montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, montags von 14:00 Uhr bis 
16:00 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr oder nach vorheriger Terminabstim-
mung. Diese kann telefonisch unter der Nummer 04435/600163 oder unter der E-Mail-Adresse 
henrieke.grotelueschen@grossenkneten.de erfolgen. 

Die Einsichtnahme während der Dienststunden ist ohne vorherige Terminabstimmung und 
ohne vorherige Anmeldung möglich 

Gemeinde Lastrup, Am Marktplatz 1, 49688 Lastrup, Zimmer 14, während der Dienststunden, 
montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr, montags bis dienstags von 14:00 Uhr bis 
16:00 Uhr und donnerstags von 14:00 bis 18:00 Uhr oder nach vorheriger Terminabstimmung. 
Diese kann telefonisch unter der Nummer 04472/890053 oder unter der E-Mail-Adresse sauer-
land@lastrup.de erfolgen.  

Die Einsichtnahme während der Dienststunden ist ohne vorherige Terminabstimmung und 
ohne vorherige Anmeldung möglich. 

Stadt Cloppenburg, Fachbereich 4 – Stadtplanung und Bauordnung, Sevelter Straße 8, 
49661 Cloppenburg, während der Dienststunden, montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:30 
Uhr, montags bis mittwochs von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr und donnerstags von 14:30 Uhr bis 
17:00 Uhr oder nach vorheriger Terminabstimmung. Diese kann telefonisch unter der Nummer 
04471/185321 oder unter der E-Mail-Adresse poll@cloppenburg.de erfolgen. 

Die Einsichtnahme während der Dienststunden ist ohne vorherige Terminabstimmung und 
ohne vorherige Anmeldung möglich. 

Stadt Friesoythe, Mühlenstraße 12, 26169 Friesoythe, Zimmer 330, während der Dienststun-
den, montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und montags bis donnerstags von 14:00 
Uhr bis 16:00 Uhr oder nach vorheriger Terminabstimmung. Diese kann telefonisch unter der 
Nummer 04491/9293330 oder unter der E-Mail-Adresse krone@friesoythe.de erfolgen. 

Die Einsichtnahme während der Dienststunden ist ohne vorherige Terminabstimmung und 
ohne vorherige Anmeldung möglich. 

Zudem sind die Unterlagen auch auf der Internetseite des zentralen UVP-Portals des Landes 
Niedersachsen https://uvp.niedersachsen.de unter dem Titel „380-kV-Ltg CCM PFA 3 UW 
Garrel_Ost - Cappeln_West“ auch über den Auslegungszeitraum hinaus zugänglich. 

4. Hinweise 

Die Zustellung des Beschlusses wird durch öffentliche Bekanntmachung im Niedersächsi-
schen Ministerialblatt und in den Tageszeitungen „Nordwest-Zeitung“ sowie „Münsterländi-
sche Tageszeitung“ ersetzt. Der Beschluss gilt mit dem Ende der Auslegungsfrist allen Be-
troffenen und denjenigen gegenüber, die sich geäußert haben, als zugestellt (§ 74 Abs. 5 Satz 
3 VwVfG). 

Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Beschluss von den Betroffenen und denjeni-
gen, die sich rechtzeitig geäußert haben, bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr, Dezernat 41 - Planfeststellung, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Han-
nover, schriftlich oder elektronisch angefordert werden. 

Diese Bekanntmachung stellt zugleich auch die ortsübliche Bekanntmachung der Gemeinde 
Cappeln (Oldenburg), der Gemeinde Essen (Oldenburg), der Gemeinde Garrel, der Gemeinde 
Großenkneten, der Gemeinde Lastrup, der Stadt Cloppenburg und der Stadt Friesoythe über 
Ort und Zeit der Auslegung einer Ausfertigung des Beschlusses mit Rechtsbehelfsbelehrung 
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und einer Ausfertigung des festgestellten Plans nach § 27 UVPG in Verbindung mit § 74 Abs. 
4 Satz 2 VwVfG dar. 

Der Text dieser Bekanntmachung kann auf der Internetseite der NLStBV (https://planfest-
stellung.strassenbau.niedersachsen.de/overview) sowie auf den Internetseiten der Ge-
meinde Cappeln (Oldenburg) (https://cappeln.de), der Gemeinde Essen (Oldenburg) 
(https://essen-oldb.de), der Gemeinde Garrel (https://garrel.de), der Gemeinde Großenkne-
ten (https://grossenkneten.de), der Gemeinde Lastrup (https://lastrup.de), der Stadt Clop-
penburg (https://cloppenburg.de) und der Stadt Friesoythe (https://friesoythe.de) eingese-
hen werden. 

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit im Verbund veröffentlicht. 

 

 16.08.2023, gez. Theurer 10.08.2023, gez. Marcus Brinkmann 
_______________________________________________  _______________________________________________ 

 Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift 
 NLStBV        Gemeinde Cappeln (Oldenburg) 
  Der Bürgermeister 

 

 10.08.2023, gez. Heiner Kreßmann 10.08.2023, gez. Thomas Höffmann  
_______________________________________________  _______________________________________________ 

 Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift 
 Gemeinde Essen (Oldenburg) Gemeinde Garrel 
 Der Bürgermeister Der Bürgermeister 

 

 10.08.2023, gez. Michael Kramer 10.08.2023, gez. i. V. Wigbert Grotjan 
_______________________________________________  _______________________________________________ 

 Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift 
 Gemeinde Lastrup Stadt Cloppenburg 
 Der Bürgermeister Erster Stadtrat 

 

 10.08.2023, gez. Sven Stratmann  
_______________________________________________   

 Datum, Unterschrift  
 Stadt Friesoythe 
 Der Bürgermeister  
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